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DATA NEWS
ÜBERTRIEBENER DATENSCHUTZ BEHINDERT DIE HISTORISCHE FORSCHUNG
-  Die üblen Folgen eines zweifelhaften Urteils -

Jürgen Kocka O)

Abstract: Mit seinem Urteil vom. 30. Januar 1985 hat das 
Landgericht Frankenthal festgestellt, daß eine Daten
übermittlung aus Personenstandbüchern durch Einsicht
nahme von Universitätsprofessoren, die an diesen Daten 
aus wissenschaftlichen Gründen interessiert sind, 
rechtswidrig ist. Die sich aus diesem Urteil für die 
sozialhistorische Forschung ergebenden praktischen Pro
bleme zeigen bereits erste Auswirkungen. Erfolgt die 
Auslegung der Gesetze weiterhin so eng wie bisher, wird 
nach Meinung des Autors nicht nur das Grundrecht auf 
Wissenschaftsfreiheit erheblich verletzt, sondern ver
liert die deutsche historische Sozialforschung mangels 
empirisch belegbarer Daten auch den Anschluß an die 
internationale Diskussion.

Es ist zu begrüßen, wenn Behörden und Gerichte dem Persönlichkeitsschutz 
hohen Wert zuerkennen. Es ist gut, daß die Sensibilität für Datenschutz
probleme angesichst neuer Mißbrauchsmöglichkeiten durch neue Datenverar
beitungsmethoden zugenommen hat. Aber es ist nicht hinzunehmen, daß 
neuerdings Verwaltungsbehörden und Gerichte seit langem übliche histo
rische Forschung verhindern, indem sie, im Namen eines überzogenen post
mortalen Persönlichkeitsschutzes, die statistische, also anonyme Auswer
tung von Quellen wie lokalen Heirats-, Sterbe- und Geburtenregistern aus 
dem letzten Jahrhundert versagen -  obwohl bisher kein Fall des Datenmiß
brauchs bei Forschungen solcher Art bekannt geworden Ist. Daß die Wissen
schaftsfreiheit durch einseitige Auslegung von Gesetzen punktuell gefähr
det ist, die in ganz anderem Zusammenhängen entstanden und auf andere 
Problemlagen zugeschnitten sind, soll am folgenden Beispiel erläutert 
werden. Abhilfe tut not.

Der Verfasser dieses Beitrags ist Professor für Geschichtswissehchaft mit 
besonderer Berücksichtigung der Sozialgeschichte an der Universität 
Bielefeld. Er leitet ein von der DFG gefördertes, mehrjähriges For
schungsprojekt, das die soziale Mobilität und das soziale Heirats verhal
ten in verschiedenen sozialen Schichten in Deutschland im 19. und 20. 
Jahrhundert untersucht. Wie veränderten sich die Aufstiegschancen und 
Abstiegshäufigkeiten im Laufe der letzten anderhalb Jahrhunderte und

( ')  Address all communications to: Jürgen Kocka, Universität Bielefeld, 
Fakultät für Geschichtswissenschaft und Philosophie, Postfach 8640, 
D-4800 Bielefeld.
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warum? In welchen sozialen Gruppen heirateten Arbeiter- oder Beamtensöhne 
und -töchter hinein? Was kann man daraus für die soziale Schichten- und 
Klassenbildung und die langfristige Veränderung sozialer Strukturen in 
der deutschen Geschichte schließen? Das sind einige Fragen, um die es 
geht.

PERSONENSTANDSBÜCHER SIND GRUNDLAGE SOZIALHISTORISCHER FORSCHUNG

Hauptbasis für Untersuchungen dieser Art sind, nicht nur in Deutschland, 
Personenstandsbücher, insbesondere Heiratsregister, die größtenteils bei 
den lokalen Standesämtern lagern und stichprobenartig ausgewertet werden. 
Die Heiratsurkunden enthalten die für die soziale Zuordnung besonders 
relevante Berufsangabe für Braut und Bräutigam, für deren Eltern und die 
Trauzeugen, daneben auch Hinweise auf den Geburts- und Wohnort. Damit 
lassen sich Aussagen erarbeiten, die über Aufstieg und Abstieg zwischen 
den Generationen, über Heirats- und Freundschaftskreise sowie über Wande
rungen Auskunft geben. Aussagen dieser Art lassen sich aus keiner anderen 
Quelle und auch nicht durch retrospektive Befragung heute lebender Perso
nen erarbeiten. Anders als für die Genealogie ist für die sozialhisto
rische Forschung, die den Wandel gesellschaftlicher Strukturen nach
zeichnen will, die einzelne standesamtliche Urkunde als solche nur von 
geringem Interesse. Namensangaben sind nur dann von Belang, wenn sie für 
eine Verknüpfung mit anderen Quellen gebraucht werden. So kann es bei
spielsweise sinnvoll sein, für eine schichtmäßige Verortung der Heiraten
den zusätzlich zu den Berufsangaben in den Heiratsregistern Informationen 
aus Steuerlisten zu erheben. In die Publikation der Forschungsergebnisse 
gehen die Namensangaben aber nicht ein. Dort interessieren nur die zusam
menfassenden Daten für die verschiedenen sozialen Gruppen, etwa die 
duchschnittlichen Aufstiegsraten von gelernten im Vergleich zu ungelern
ten Arbeitern.

Diese Art aggregierender quantitativer Analyse hat ln jüngster Zeit durch 
den Einsatz der EDV enormen Auftrieb erhalten. Der Computer ist auch für 
die Historiker zu einem wichtigen Hilfsmittel geworden. Heute entstehen 
Jahr für Jahr weltweit Dutzende von sozialhistorischen Studien» die sich 
auf die eine oder andere Art mit dem Strukturwandel sozialer Mobilität 
und sozialer Beziehungen beschäftigen.

Für das genannte Forschungsprojekt wurde der Zugang zu den Personen
standsregistern ausgewählter Orte gesucht und in der Regel auch gewährt. 
Das Standesamt Ludwigshafen aber verwehrte die erbetene Einsicht ln die 
Heirats- und Geburtenbücher der Jahrgänge 1927, 1936, 1966 und 1964 mit 
dem Hinweis auf die besondere Schutz Würdigkeit der Personenstandsdaten 
und mit dem Argument, der Antragsteller könne nicht das im einschlägigen 
Personenstandsgesetz geforderte "rechtliche Interesse" für eine Durch
sicht glaubhaft machen. Wir beantragten beim zuständigen Amtsgericht den 
Standesbeamten anzuweisen, die Einsichtnahme zu gestatten. Das Amtsge
richt wies den Antrag ab. Die dagegen beim Landgericht Frankenthal erho
bene Beschwerde blieb erfolglos.

AUSWIRKUNGEN DES "VOLKSZAHLUNGSURTEILS

In der Entscheidung des Landgerichts spielte die Berufung auf das 
"Volkszählungsurteir des Bundesverfassungsgerichts eine wichtige Rolle, 
das angeblich eine Interpretation des Personenstandsgesetzes nötig mache, 
welche eine Durchsicht der Personenstandsbücher "für private Forschungs- 
zweckeH(!) nicht zulasse. Michael Hartmer hat dankenswerter Welse in den
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"Mitteilungen des Hochschulverbandes" vom Dezember 1985 (Heft 6, S.
322f.) bereits über die rechtliche Seite dieses Streits berichtet und die 
Entscheidung grundsätzlich kritisiert. Vor allem vermißte er einen fairen 
Ausgleich zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (nach Art. 2 Abs.
1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) und dem Grundecht auf Wissen^ 
Schaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG). Andere Rechtswissenschaftler argumen
tierten ähnlich und fügen weitere Argumente an» die die Entscheidung des 
Landgerichts als mindestens fragwürdig erscheinen lassen.(l) Ich teile 
diese Kritik. Hier soll und kann aber die juristische Argumentation nicht 
wiederholt noch fortgesetzt werden. Vielmehr möchte ich auf gefährliche 
Folgen dieser Entscheidung aufmerksam machen» die die Leistungsfähigkeit 
der historischen Forschung erheblich einzuschränken droht.

HISTORISCHE FORSCHUNG VERLIERT INTERNATIONALEN KONTAKT

Das Urteil zieht weite Kreise. Es wurde in der Fachzeitschrift für Stan
desbeamte "Das Standesamt" (2) abgedruckt. Außerdem wird auf Fachtagungen 
der Standesbeamten ausführlich darüber informiert» so auf den Kreis
fachtagungen in ganz Hessen im März dieses Jahres.(3) Behörden anderer 
Art und Archive haben das Urteil zur Kenntnis genommen. Als Folge ist 
auch in anderen Städten Historikern der Zugang zu Personenstandbüchern 
mit Berufung auf die Frankenthaler Entscheidung verwehrt worden. Außerdem 
gibt es Auswirkungen auf andere historische Arbeiten, die mit anderen 
Quellengattungen arbeiten. Wolfgang von Hippel und Walter Bayer haben in 
einem sehr instruktiven, kürzlich in der "Frankfurter Allgemeinen Zei
tung" erschienenen Beitrag (4) raitgeteilt, daß einem Historiker die 
Einsicht in die Einkommenssteuerlisten einer südwestdeutschen Industrie
stadt von den Finanzbehörden des betreffenden Bundeslandes generell und 
unbefristet unter Berufung auf das Steuergeheimnis verweigert wurde, 
obwohl die Daten ebenfalls nicht personenbezogen, sondern anonym aufge
nommen und ausgewertet werden sollten. Ein bekannter wissenschaftlicher 
Verlag, der die dritte Auflage seines Lexikons der Weltliteratur heraus
bringen will und auf Auskünfte der Standesämter und anderer Institutionen 
angewiesen ist. um genaue Lebens- und Sterbedaten der im Lexikon behan
delten Personen festzustellen, erhält neuerdings im Unterschied zur bis
herigen Praxis statt Auskünfte Absagen auf standardisierten Formblättern.

Wenn der Beschluß des Frankenthaler Landgerichts rechtskräftig bleibt und 
Schule macht, wird die historische Forschung in der Bundesrepublik Deut
schland langfristig behindert sein. Auf einigen Gebieten wird sie an der 
internationalen Diskussion kaum noch mit eigenständigen, empirisch abge
sicherten Beiträgen teilnehmen können.

EINSEITIGE RECHTSPRECHUNG

Offenbar leiden auch Vertreter anderer Wissenschaften unter dem neuen 
Datenschutz-Rigorismus der Behörden und Gerichte, so Mediziner (z.B. 
Krebsforschung) und empirische Sozialforscher (Umfragen).(5) Was ist zu 
tun? Eine Beschwerde gegen das Frankenthaler Urteil beim Oberlandesge
richt ist weiterhin möglich und wäre wohl nicht ohne Chance. Doch hier 
geht es um mehr. Der Öffentlichkeit muß bewußt gemacht werden, daß hier 
eine einseitige Auslegung bestehender Gesetze und höchstrichterlicher 
Urteile dabei ist, gesellschaftliche Grundbedürfnisse, deren Erfüllung in 
Art. 5 Abs. 3 GG (Wissenschaftsfreiheit) an sich gewährleistet sein 
sollte, erheblich zu verletzen, und zwar ohne daß dies aus Gründen des 
Persönlichkeitsschutzes zwingend erforderlich wäre. Es kommt ja schließ
lich häufig vor, daß Grundrechte und Rechtsgüter in Spannung miteinander
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geraten, wie hier der Persönlichkeits- und Datenschutz einerseits, die 
Informations- und Wissenschaftsfreiheit andererseits. Auch in diesem Fall 
sind Regelungen und Grenzziehungen denkbar, die einen praktischen Aus
gleich ermöglichen.

Jede Lösung müßte klar unterscheiden zwischen dem Schutz der Privatsphäre 
von Lebenden und postmortalen Datenschutz; dieser muß die amtlicherseits 
zu begründene Ausnahme bleiben. Personenbezogene Auswertung wird sich 
eher Einschränkungen gefallen lassen müssen als anonyme Auswertung wie 
die sozialstatistische Analyse von tausenden von Heiratsfällen im Hin
blick auf wenige standardisierte Merkmale. Es besteht kein Bedürfnis, die 
letztere einzuschränken. Verfahren, die die Anonymität der Datenauswer
tung sichern, lassen sich bei gutem Willen beider Seiten finden. Miß
bräuche, die Datenschützer zum Protest veranlassen müßten, sind in diesen 
Bereichen bisher nicht bekannt geworden und meines Wissens bisher tat
sächlich nicht vorgekommen. Ihre Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering.

DER GESETZGEBER IST GEFORDERT

Wenn der gesunde Menchenverstand und der Mut der zuständigen Verwal
tungsbeamten nicht ausreichen und die rechtsprechenden Richter, von den 
öffentlichen Debatten über Volkszählung und Datenschutz hochgradig beein
druckt und ohne Einsicht in die Funktionsbedingungen der ihnen wohl meist 
eher fremden Sozialgeschichtsforschung, den an sich möglichen vernünfti
gen Ausgleich zwischen den konkurrierenden Rechtsgütern herzustellen 
unfähig sind, ist der Gesetzgeber gefordrt. Die hier angesprochenen 
Problembereiche werden durch das derzeit entstehende Archivgesetz jeden
falls nicht geregelt. Möglicherweise müssen das Personenstandgesetz und 
andere Spezialgesetze geändert werden. Denkbar wäre auch eine allgemeine 
gesetzliche Regelung des Datenzugangs für Historiker und Wissenschaftler, 
die in die geplante Neufassung des Datenschutzgesetzes integriert werden 
könnte.

ANMERKUNGEN
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